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Regeste

Militärische Landesverteidigung (Übriges)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), sofern eine
Vorinstanz im Sinne von Art. 33 VGG entschieden hat und keine Ausnahme nach Art. 32
VGG gegeben ist. Die angefochtene Verfügung stützt sich auf Art. 29 der Verordnung vom
21. November 2018 über die persönliche Ausrüstung der Armeeangehörigen (VPAA, SR
514.10) und damit auf öffentliches Recht des Bundes. Sie stellt daher eine Verfügung im
Sinne von Art. 5 VwVG dar. Die LBA ist eine Organisationseinheit des Eidgenössischen
Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS, vgl. Anhang 1 Bst. B
Ziff. IV.1.4.3 der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25.
November 1998 [RVOV, SR 172.010.1]). Sie gehört somit zu den Behörden nach Art. 33
Bst. d VGG und ist eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine Ausnahme nach
Art. 32 VGG liegt nicht vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der
vorliegenden Beschwerde zuständig ist. Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht
richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes vorsieht (Art. 37 VGG).

E. 1.2
Zur Beschwerde ist berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder
keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung
hat (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Der Beschwerdeführer ist als formeller Adressat der
angefochtenen Verfügung materiell beschwert und deshalb zur Beschwerde befugt.

E. 1.3
Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 und 52
VwVG) ist einzutreten.

E. 2
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid auf Verletzung von
Bundesrecht - einschliesslich der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des
Sachverhalts und Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens - sowie grundsätzlich
auch auf Angemessenheit hin (Art. 49 VwVG). Die Rechtsanwendung erfolgt von Amtes
wegen, ohne Bindung an die Parteibegehren (Art. 62 Abs. 4 VwVG).

E. 3



Vorab ist auf die prozessualen Anträge des Beschwerdeführers einzugehen, soweit sich
deren Behandlung nicht bei den materiellen Rügen aufdrängt.

E. 3.1
Der Beschwerdeführer beantragt die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung.
Als Begründung führt er an, dass ihm diese als verfassungsmässiges Recht zustehe.

E. 3.1.1
Der Instruktionsrichter ordnet gemäss Art. 40 Abs. 1 VGG eine öffentliche
Parteiverhandlung an, wenn eine Partei es verlangt oder gewichtige öffentliche Interessen
es rechtfertigen, und soweit zivilrechtliche Ansprüche oder strafrechtliche Anklagen im
Sinne von Art. 6 Ziff. 1 der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) zu beurteilen sind. Gemäss
bundesgerichtlicher Rechtsprechung bezieht sich Art. 6 Ziff. 1 EMRK nicht nur auf
zivilrechtliche Streitigkeiten im engeren Sinne (Streitigkeiten zwischen Privaten oder
zwischen Privaten und dem Staat in seiner Eigenschaft als Subjekt des Privatrechts),
sondern betrifft auch Verwaltungsakte einer hoheitlich handelnden Behörde, sofern diese
massgeblich in Rechte und Verpflichtungen privatrechtlicher Natur eingreifen. Dabei wird
verlangt, dass die Streitigkeit echt und ernsthafter Natur ist und deren Ausgang sich für
einen zivilrechtlichen Anspruch als unmittelbar entscheidend erweist; bloss weit entfernte
Auswirkungen reichen nicht aus (BGE 130 I 388 E. 5.1 mit Hinweisen).

E. 3.1.2
Ein Eingriff in das Eigentumsrecht des Beschwerdeführers ist bereits deshalb zu verneinen,
weil die persönliche Waffe nicht in seinem Eigentum steht (Art. 114 Abs. 1 des
Militärgesetzes vom 3. Februar 1995 [MG, SR 510.10]). Das Verwaltungsrecht definiert
lediglich Voraussetzungen für die Überlassung eines Sturmgewehrs zu Eigentum im
Zusammenhang mit der Beendigung des Militärdienstes. Erst recht liegt kein massgeblicher
Eingriff vor. Der vom Beschwerdeführer seiner persönlichen Waffe (Stgw 90 Nr. [...])
zugemessene, subjektive Wert ändert daran nichts. Eine Streitigkeit im Sinne von Art. 6
Ziff. 1 EMRK liegt damit nicht vor. Des Weiteren sind die vom Gericht zu beurteilenden
Fragen ausschliesslich rechtlicher Natur, so dass eine persönliche Befragung der Parteien
von vornherein überflüssig erscheint (vgl. hierzu BGE 134 I 331 E. 2.1). Der Antrag auf
Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung ist abzuweisen.

E. 3.2
Der Beschwerdeführer beantragt weiter die Zeugeneinvernahme einer Sachbearbeiterin des
Armeelogistikcenters C._______. Zur Begründung führt er aus, die Zeugin könne darlegen,
dass sich viele Soldaten nur schwer von ihrer persönlichen Waffe trennen können. Zudem
sei die Zeugin zu befragen, ob in der Vergangenheit in anderen Fällen vom Erfordernis des
Schiessnachweises abgesehen worden sei. Diesfalls bestehe ein Anspruch auf
Gleichbehandlung im Unrecht. In diesem Zusammenhang seien sämtliche von der
Vorinstanz in den letzten zehn Jahren entschiedenen Rekurse einzureichen.

E. 3.2.1
Das Verwaltungsverfahren ist vom Grundsatz der Schriftlichkeit geprägt
(Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl.
2013, S. 182 f. Rz. 3.85/3.86). Die Anordnung einer Zeugeneinvernahme ist deshalb nur
zulässig, falls sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären lässt (Art.



14 Abs. 1 VwVG). Insofern handelt es sich bei der Zeugeneinvernahme um ein subsidiäres
Beweismittel.

E. 3.2.2
Das Bundesverwaltungsgericht erachtet den Sachverhalt aufgrund der Akten als genügend
erstellt. Entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers kann die beantragte
Zeugeneinvernahme voraussichtlich keine neuen Tatsachen hervorbringen, die die
gewonnene Überzeugung erschüttern könnten. Der Antrag zur Zeugeneinvernahme ist
daher in antizipierter Beweiswürdigung abzuweisen (BGE 131 I 153 E. 3 mit Hinweisen).
Soweit der Beschwerdeführer mit seinen Beweisanträgen eine mögliche
Ungleichbehandlung im Vergleich zu anderen Fällen beweisen möchte, sind seine Anträge
zudem als ein reines Beweisausforschungsbegehren ("fishing expedition") einzustufen, das
weder auf konkreten Anhaltspunkten noch auf hinreichend substantiierten
Sachverhaltsvorbringen basiert (vgl. hierzu Urteil des BVGer B-253/2012 vom 8. März
2012 E. 4.11). Ebenso ist der Antrag zur Edition sämtlicher von der Vorinstanz in den
letzten zehn Jahren entschiedenen Rekurse abzuweisen.

E. 3.3
Ferner beantragt der Beschwerdeführer, der von der Vorinstanz eingereichte PISA-Auszug
sei aus dem Recht zu weisen und den Strafverfolgungsbehörden im Sinne einer Strafanzeige
zu übergeben. Als Begründung führt er einen Verstoss gegen Art. 17 Abs. 2 des
Bundesgesetzes vom 3. Oktober 2008 über die militärischen Informationssysteme (MIG,
SR 510.91) an, da der entsprechende PISA-Auszug Daten aus der Schiesspflicht ausser
Dienst beinhalte, die länger als fünf Jahre aufbewahrt worden seien. Des Weiteren handle es
sich beim PISA-Auszug um ein unzulässiges echtes Novum.

E. 3.3.1
Das MIG kennt mit Art. 16 eine explizite gesetzliche Grundlage für die Bekanntgabe von
Daten des PISA. Demgemäss geben die Gruppe Verteidigung und die für den Zivilschutz
zuständigen Stellen von Bund und Kantonen aus ihrem Bereich die Daten des PISA Dritten
bekannt, soweit dies zur Erfüllung ihrer gesetzlichen oder vertraglichen Aufgaben
notwendig ist (Art. 16 Abs. 2 Bst. d MIG).

E. 3.3.2
Die Vorinstanz ist Teil der Gruppe Verteidigung (vgl. Anhang 1 Bst. B Ziff. IV.1.4 RVOV)
und im vorliegenden Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht verpflichtet, an der
Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken (Art. 13 Abs. 1 VwVG). Im Weiteren hat das
Bundesverwaltungsgericht die Vorinstanz mit Zwischenverfügung vom 25. November 2020
aufgefordert, die gesamten Akten des Falles einzureichen. Insofern durfte und musste die
Vorinstanz den PISA-Auszug dem Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich übermitteln,
dies auch vor dem Hintergrund, dass im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht sowohl
echte wie auch unechte Noven zulässig sind (Art. 32 Abs. 2 VwVG; statt vieler BVGE
2009/9 E. 3.3.1; Urteil des BVGer A-688/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.1). Ob in Bezug
auf die Daten im PISA-Auszug, die älter als fünf Jahre sind, ein Verstoss gegen Art. 17
Abs. 2 MIG vorliegt, kann für das vorliegende Beschwerdeverfahren offenbleiben, da diese
Daten ohnehin nicht entscheidrelevant sind.

E. 3.3.3



Aufgrund der Privatstrafanzeige des Beschwerdeführers vom 15. Januar 2021 hat die
zuständige Strafverfolgungsbehörde die Durchführung der vorläufigen Beweisaufnahme
eingeleitet. Mit Verfügung vom 10. Februar 2021 hat das Bundesverwaltungsgericht die
Verfahrensakten inkl. den PISA-Auszug rechtshilfeweise übermittelt (vgl. Sachverhalt, Bst.
K). Insofern wurde dem Antrag des Beschwerdeführers, der PISA-Auszug sei der
Strafverfolgungsbehörde zu übergeben, bereits entsprochen. Damit erübrigt sich eine
weitere Information der zuständigen Strafverfolgungsbehörde, zumal diese bereits Kenntnis
vom Sachverhalt erlangt und ein Verfahren eingeleitet hat. Der entsprechende
Verfahrensantrag des Beschwerdeführers ist abzuweisen.

E. 4
Zunächst ist auf die formelle Rüge des Beschwerdeführers einzugehen, die Vorinstanz habe
in ihrer Verfügung die Begründungspflicht verletzt, da sie nicht ausgeführt habe, weshalb
Art. 38 VPAA vorliegend nicht einschlägig sei.

E. 4.1
Nach der Rechtsprechung folgt die Begründungspflicht aus dem verfassungsmässigen
Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung vom 18.
April 1999 (BV, SR 101) und ergibt sich für das Verfahren vor
Bundesverwaltungsbehörden unmittelbar aus Art. 35 Abs. 1 VwVG (BGE 138 I 232 E. 5.1
mit Hinweisen). Die Begründung einer Verfügung entspricht den Anforderungen von Art.
29 Abs. 2 BV, wenn die Betroffenen dadurch in die Lage versetzt werden, die Tragweite
der Entscheidung zu beurteilen und sie in voller Kenntnis der Umstände an eine höhere
Instanz weiterzuziehen. Die Behörde ist aber nicht verpflichtet, sich zu allen
Rechtsvorbringen der Parteien zu äussern. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid
wesentlichen Gesichtspunkte beschränken. Es genügt, wenn ersichtlich ist, von welchen
Überlegungen sich die Behörde leiten liess (BGE 141 III 28 E. 3.2.4, 140 II 262 E. 6.2 und
136 I 229 E. 5.2).

E. 4.2
Im Rahmen seines Gesuchs zur Übernahme der persönlichen Waffe vom 29. Oktober 2020
bat der Beschwerdeführer die Vorinstanz zu prüfen, ob Art. 38 VPAA zur Anwendung
komme. Am 4. November 2020 teilte ihm die Vorinstanz mit, dass das Gesuch abgelehnt
werde, und führte die aus ihrer Sicht wesentlichen Argumente aus (vgl. Sachverhalt, Bst.
B), wobei zu Art. 38 VPAA nicht explizit Stellung genommen wurde. Ebenso enthält die
angefochtene Verfügung keine diesbezüglichen Ausführungen. Jedoch legte die Vorinstanz
in der angefochtenen Verfügung ausführlich dar, dass der Beschwerdeführer den
Schiessnachweis erbringen müsse. Damit war für ihn zumindest erkennbar, dass die
Vorinstanz Art. 38 VPAA nicht als einschlägig einstufte. Eine Verletzung der
Begründungspflicht liegt damit nicht vor. Im Übrigen holte sie die Begründung in ihrer
Vernehmlassung vom 21. Dezember 2020 mit Bezug auf die fragliche Anwendbarkeit von
Art. 38 VPAA ausführlich nach und der Beschwerdeführer hatte im vorliegenden Verfahren
ausreichend Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen. Ob die Vorinstanz Art. 38 VPAA zu
Unrecht nicht angewandt hat, ist Bestandteil der nachfolgenden, materiellen Prüfung (vgl.
E. 8).

E. 5
Streitig und zu prüfen sind die Voraussetzungen zur Übernahme eines Sturmgewehrs zu
Eigentum und, ob gegebenenfalls ein Anspruch zur Übernahme der persönlichen Waffe



(Stgw 90 Nr. [...]) besteht.

E. 6.1
Art. 114 Abs. 3 MG sieht vor, dass der Bundesrat die Gegenstände der persönlichen
Ausrüstung, die den Angehörigen der Armee zu Eigentum überlassen werden, bezeichnet.
Art. 113 Abs. 1 und 3 Bst. c MG verbieten die Abgabe einer persönlichen Waffe bei
Vorliegen von Gefährdungs- und Missbrauchspotenzial. Schliesslich wird der Bundesrat
ermächtigt, die Ausführungsbestimmungen zu erlassen (Art. 150 Abs. 1 MG).

E. 6.2
Gemäss Art. 29 Abs. 1 VPAA erhalten Angehörige der Armee beim Ausscheiden aus der
Armee ein Sturmgewehr zu Eigentum, wenn sie Anrecht auf die persönliche Ausrüstung
oder auf Teile davon im Sinne von Art. 26 und 28 VPAA haben (Bst. a), sie in den letzten
drei Jahren zweimal das obligatorische Programm 300 m und zweimal das Feldschiessen
300 m absolviert haben und dies im Schiessbüchlein oder im militärischen
Leistungsausweis eingetragen ist (Bst. b; nachfolgend auch: Schiessnachweis) und sie einen
gültigen Waffenerwerbsschein nach Art. 8 Abs. 1 des Waffengesetzes vom 20. Juni 1997
(WG, SR 514.54) für das Sturmgewehr vorlegen (Bst. c).

E. 6.3
Scheiden Angehörige der Armee aufgrund des ab dem 1. Januar 2018 geltenden
Militärrechts in den Jahren 2019-2020 ein bis zwei Jahre früher aus der Armee aus, sodass
die Bedingung nach Art. 29 Abs. 1 Bst. b nicht oder nicht vollständig erfüllt ist, so erhalten
sie beim Ausscheiden aus der Armee ein Sturmgewehr zu Eigentum, sofern sie die
restlichen Bedingungen nach Art. 29 Abs. 1 Bst. a und c erfüllen und sie ein von der LBA
bewilligtes Gesuch zur Überlassung des Sturmgewehrs vorlegen können (Art. 38 VPAA).

E. 7.1
Der Beschwerdeführer macht im vorliegenden Beschwerdeverfahren geltend, die
Vorinstanz habe Art. 38 VPAA zu Unrecht nicht angewandt. Diese Norm begründe eine
Übergangsbestimmung für Personen, die in den Jahren 2019 und 2020 aus dem
Militärdienst ausscheiden, indem diese Personen den Schiessnachweis für die Übernahme
eines Sturmgewehrs zu Eigentum nicht erfüllen müssen. Dies treffe auf ihn zu. Im Übrigen
erachtet der Beschwerdeführer den Schiessnachweis gemäss Art. 29 Abs. 1 Bst. b VPAA
als rechtswidrig. Der Schiessnachweis diene dazu, eine minimale Übung und damit die
Schiessfertigkeit an der Waffe zu belegen. Diese sei nach zwölf Jahren mit dieser Waffe
ohnehin anzunehmen, weshalb der Schiessnachweis eine "unnötige Formvorschrift" und
damit unverhältnismässig sei. Eventualiter sei seine Schiessfertigkeit mittels gerichtlichem
Gutachten festzustellen. Zudem sei es willkürlich, wenn er aufgrund des erteilten
Waffenerwerbscheins irgendein Sturmgewehr 90 erwerben dürfe, die Übernahme des
Sturmgewehrs 90 Nr. [...] zu Eigentum aber mit Verweis auf die öffentliche Sicherheit
abgelehnt werde. Schliesslich diskriminiere Art. 29 Abs. 1 Bst. b VPAA Menschen mit
gesundheitlichen Beschwerden, da diese Personen den Schiessnachweis nicht erfüllen und
deshalb keine Waffe zu Eigentum erhalten können. Dies sei ein Verstoss gegen Art. 8 Abs.
2 BV, gegen Art. 14 EMRK und gegen das Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die
Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (BehiG, SR 151.3).
Sinngemäss rügt der Beschwerdeführer auch eine fehlerhafte Rechtsanwendung, indem er
darlegt, dass er in den Jahren 2018 und 2019 von der Schiesspflicht ärztlich dispensiert
wurde bzw. nachträglich hätte dispensiert werden können, was ebenso für den



Schiessnachweis gelten müsse. Die Trennung zwischen der Schiesspflicht und dem
Schiessnachweis sei überspitzter Formalismus, da der Schiessnachweis die Konsequenz der
Schiesspflicht darstelle, weshalb eine untrennbare Verknüpfung bestehe. Er sei aufgrund
seiner gesundheitlichen Situation - und damit unverschuldet - nicht in der Lage, die
Schiesspflicht und damit den Schiessnachweis zu absolvieren. Gemäss dem ärztlichen
Verlaufsbericht vom 15. Mai 2020 bestehe der Verdacht auf eine [...], wobei man initial von
einer [...] ausgegangen sei. Gemäss dem psychotherapeutischen Bericht vom 28. Mai 2020
bestehe des Weiteren eine leichte kognitive Störung, deren Ursache ungeklärt sei. Diese
Erkrankungen hätten denn auch zur Dispensation von der Schiesspflicht im Jahr 2019
geführt. Zusätzlich habe die Corona-Pandemie das Erbringen des Schiessnachweises für das
Jahr 2020 verunmöglicht, da er zur Risikogruppe gehöre.

E. 7.2
Die Vorinstanz verneint, dass beim Beschwerdeführer Art. 38 VPAA zur Anwendung
komme. Von dieser Übergangsbestimmung könnten ausschliesslich Angehörige der Armee
profitieren, die aufgrund der Militärdienstpflicht-Reform per 1. Januar 2018 früher als vor
der Reform vorgesehen aus der Militärdienstpflicht entlassen würden. Das sei aber beim
Beschwerdeführer nicht der Fall. Des Weiteren erachtet die Vorinstanz den
Schiessnachweis als rechtmässig. Sie verweist im Wesentlichen auf das Urteil des BVGer
A-20/2016 vom 17. November 2016 betreffend Überlassung einer Leihwaffe. Gemäss
diesem Urteil diene der Schiessnachweis dort in erster Linie der Gewährleistung der
öffentlichen Sicherheit, bezwecke die Verhinderung von Missbrauch und sei Ausfluss der
Sorgfaltspflicht des Bundes als Eigentümer der Waffe. Demnach sei nur eine Dispensation
von der Schiesspflicht, nicht aber vom Schiessnachweis möglich, was auch
verhältnismässig sei. Dies müsse im gleichen Mass für den Schiessnachweis gemäss Art. 29
Abs. 1 Bst. b VPAA gelten. Des Weiteren seien die Diskriminierungsvorwürfe nicht
genügend substantiiert. Aufgrund des fehlenden Schiessnachweises erfülle der
Beschwerdeführer die erforderlichen Voraussetzungen für die Überlassung eines
Sturmgewehrs nicht. Ihm würden dadurch auch keine wesentlichen persönlichen Nachteile
entstehen.

E. 8
Zu prüfen ist erstens, ob die Vorinstanz die Übergangsbestimmung in Art. 38 VPAA zu
Recht nicht angewandt hat.

E. 8.1
Gemäss Art. 38 VPAA können Angehörige der Armee, die aufgrund des ab dem 1. Januar
2018 geltenden Militärrechts in den Jahren 2019-2020 ein bis zwei Jahre früher aus der
Armee ausscheiden, sodass der Schiessnachweis nicht oder nicht vollständig erfüllt ist,
beim Ausscheiden aus der Armee unter Umständen dennoch ein Sturmgewehr zu Eigentum
erhalten (vgl. E. 6.3).

E. 8.2
Der Sinn und Zweck von Art. 38 VPAA besteht darin, dass Angehörige der Armee,
insbesondere Durchdiener, deren Militärdienstpflicht durch die Anpassung des
Militärgesetzes per 1. Januar 2018 verkürzt wurde, eine Waffe ohne Schiessnachweis
erwerben können, weil diese den Schiessnachweis aufgrund der Verkürzung der
Militärdienstpflicht nicht erbringen konnten. Damit verhindert diese Übergangsbestimmung
eine Schlechterstellung der erwähnten Personengruppe (vgl. VBS, Verordnung über die



persönliche Ausrüstung der Armeeangehörigen, Erläuterung der einzelnen Bestimmungen
vom 2. November 2018, S. 8).

E. 8.3
Die Militärdienstpflicht des Beschwerdeführers dauerte vor der Anpassung des
Militärgesetzes bis zum Ende des Jahres, in dem er das 30. Altersjahr vollendete, das heisst
bis Ende des Jahres 2018 (Art. 13 Abs. 2 Bst. a MG in der bis 31. Dezember 2017 gültigen
Fassung [AS 2003 3958]). Seit der Anpassung dauert die Militärdienstpflicht neu bis Ende
des zehnten Kalenderjahres, das auf die Beförderung zum Soldaten folgt (Art. 13 Abs. 2
Bst. a MG in der ab 1. Januar 2018 gültigen Fassung i.V.m. Art. 19 Abs. 1 der Verordnung
vom 22. November 2017 über die Militärdienstpflicht [VMDP, SR 512.21]). Da der
Beschwerdeführer im Jahr 2010 zum Soldaten befördert wurde und seine
Militärdienstpflicht somit bis Ende des Jahres 2020 dauerte, führte die Anpassung des
Militärgesetzes per 1. Januar 2018 nicht zu einer Verkürzung, sondern zu einer
Verlängerung seiner Militärdienstpflicht. Demnach kommt der Beschwerdeführer bereits
gemäss Wortlaut nicht in den Genuss von Art. 38 VPAA. Auch ist nicht ersichtlich,
inwiefern die Militärdienstpflicht-Reform eine Schlechterstellung beim Beschwerdeführer
im Hinblick auf den Schiessnachweis bewirkt hätte. Damit hat die Vorinstanz Art. 38
VPAA zu Recht nicht angewandt und die diesbezüglichen Rügen des Beschwerdeführers
gehen ins Leere.

E. 9
Zweitens ist zu prüfen, ob der Schiessnachweis gemäss Art. 29 Abs. 1 Bst. b VPAA gegen
übergeordnetes Recht verstösst.

E. 9.1
Das Bundesverwaltungsgericht kann eine Verordnungsbestimmung des Bundesrates auf
Beschwerde hin im Anwendungsfall vorfrageweise auf ihre Gesetz- und
Verfassungsmässigkeit prüfen (konkrete Normenkontrolle). Bei unselbständigen
Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen, prüft das
Bundesverwaltungsgericht, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz
eingeräumten Befugnis gehalten hat. Soweit das Gesetz ihn nicht ermächtigt, von der
Verfassung abzuweichen, beurteilt es auch deren Verfassungsmässigkeit. Wird dem
Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Ermessensspielraum für die
inhaltliche Ausgestaltung der Regelung auf Verordnungsstufe eingeräumt, so ist dieser
Spielraum für das Bundesverwaltungsgericht verbindlich (Art. 190 BV). Es darf in diesem
Fall bei der Überprüfung der Verordnung nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle
desjenigen des Bundesrates setzen, sondern hat sich auf die Prüfung zu beschränken, ob die
Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenzen
offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetzes- oder verfassungswidrig ist.
Dabei kann es namentlich prüfen, ob sich eine Verordnungsbestimmung auf ernsthafte
Gründe stützt oder dem Willkürverbot gemäss Art. 9 BV widerspricht, weil sie sinn- oder
zwecklos ist, rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den
tatsächlichen Verhältnissen fehlt, oder Unterscheidungen unterlässt, die richtigerweise
hätten getroffen werden sollen. Hingegen hat es die Zweckmässigkeit nicht zu beurteilen
(BGE 143 II 87 E. 4.4, 141 II 169 E. 3.4 und 140 II 194 E. 5.8; BVGE 2015/22 E. 4.2 und
2011/46 E. 5.4.1). Ebenso kann das Gericht prüfen, ob eine Verordnungsbestimmung im
Widerspruch zum Verhältnismässigkeitsprinzip gemäss Art. 5 Abs. 2 BV steht (BGE 140 II



194 E. 5.8). Zeigt sich, dass die Verordnungsbestimmung insgesamt oder teilweise
gesetzes- oder verfassungswidrig ist, bleibt die angefochtene generell-abstrakte Norm zwar
weiterhin in Kraft, doch ist der darauf beruhende individuell-konkrete Anwendungsakt
aufzuheben (BGE 107 Ib 243 E. 4b; Urteile des BGer 2C_423/2014 vom 30. Juli 2015 E.
2.3.2 und 2C_1174/2012 vom 16. August 2013 E. 1.7.4).

E. 9.2
Der Gesetzgeber hat den Bundesrat in Art. 114 Abs. 3 und Art. 150 Abs. 1 MG ermächtigt,
die Gegenstände der persönlichen Ausrüstung, die den Angehörigen der Armee zu
Eigentum überlassen werden, zu bezeichnen und Ausführungsbestimmungen zu erlassen.
Damit wird dem Bundesrat ein sehr weiter Ermessenspielraum eingeräumt. Der Bundesrat
hat mit dem Erlass der VPAA von dieser Kompetenz Gebrauch gemacht und in Art. 29
VPAA Voraussetzungen für die Überlassung eines Sturmgewehrs zu Eigentum formuliert,
wobei unter anderem der Schiessnachweis zu erbringen ist (vgl. E. 6). Somit besteht für den
Schiessnachweis eine genügende gesetzliche Grundlage und der Bundesrat hat sich an die
ihm gesetzlich eingeräumte Befugnis gehalten.

E. 9.3
Der Beschwerdeführer macht in erster Linie geltend, der Schiessnachweis wirke für
Menschen mit Behinderungen diskriminierend.

E. 9.3.1
Gemäss Art. 8 Abs. 2 BV darf niemand diskriminiert werden, namentlich nicht wegen
seiner Herkunft und der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder
ausdrücklich auch wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. Eine
Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person ungleich behandelt wird allein aufgrund ihrer
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, welche historisch oder in der gegenwärtigen
sozialen Wirklichkeit tendenziell ausgegrenzt oder als minderwertig angesehen wird. Eine
direkte oder unmittelbare Diskriminierung stellt eine qualifizierte Ungleichbehandlung von
Personen in vergleichbaren Situationen dar, indem sie eine Benachteiligung von Menschen
bewirkt, die als Herabwürdigung oder Ausgrenzung einzustufen ist, weil sie an
Unterscheidungsmerkmalen anknüpft, die einen wesentlichen und nicht oder nur schwer
aufgebbaren Bestandteil der Identität der betroffenen Personen ausmachen; insofern
beschlägt das Diskriminierungsverbot auch Aspekte der Menschenwürde nach Art. 7 BV.
Eine indirekte oder mittelbare Diskriminierung liegt demgegenüber vor, wenn eine
Regelung, die keine offensichtliche Benachteiligung von spezifisch gegen Diskriminierung
geschützten Gruppen enthält, in ihren tatsächlichen Auswirkungen Angehörige einer
solchen Gruppe besonders benachteiligt, ohne dass dies sachlich begründet wäre (BGE 139
I 169 E. 7.2.1, 138 I 305 E. 3.3 und 135 I 49 E. 4.1 mit Hinweisen).

E. 9.3.2
Sämtliche Personen, die ein Sturmgewehr zu Eigentum übernehmen wollen, müssen (unter
Vorbehalt der Übergangsbestimmung in Art. 38 VPAA) den Schiessnachweis gemäss Art.
29 Abs. 1 Bst. b VPAA erbringen. Damit knüpft diese Norm offensichtlich nicht an ein
verpöntes Unterscheidungsmerkmal an, weshalb keine direkte oder unmittelbare
Diskriminierung vorliegt. Somit ist zu prüfen, ob eine indirekte oder mittelbare
Diskriminierung vorliegt.

E. 9.3.2.1



Das Bundesverwaltungsgericht hat sich bereits in zwei Fällen zur sachlichen Begründung
des Schiessnachweises geäussert. Im Urteil A-7067/2013 vom 7. April 2014 hat es
festgehalten, der Hauptzweck der Überlassung eines Sturmgewehrs zu Eigentum sei, dass
der Angehörige der Armee nach dem Ausscheiden aus der Armee mit dieser Waffe den
Schiesssport ausüben könne. Sinn und Zweck des Schiessnachweises sei, vom Angehörigen
der Armee, wenn er ein Sturmgewehr zu Eigentum erhalten will, einen Zusatzaufwand zu
verlangen, der sein Interesse für das ausserdienstliche Schiesswesen manifestiere (BVGer
A-7067/2013 E. 4.3.2). Im Urteil A-20/2016 vom 17. November 2016 hat das
Bundesverwaltungsgericht in Bezug auf die Überlassung einer persönlichen Leihwaffe den
Schiessnachweis (gemäss Art. 45 Abs. 1 der Verordnung des VBS vom 11. Dezember 2003
über das Schiesswesen ausser Dienst [Schiessverordnung des VBS, SR 512.311]) mittels
Auslegung von der allgemeinen Schiesspflicht (gemäss Art. 63 MG i.V.m. Art. 9 Abs. 3 der
Verordnung vom 5. Dezember 2003 über das Schiesswesen ausser Dienst
[Schiessverordnung, SR 512.31]) abgegrenzt und festgestellt, dass vom Schiessnachweis -
im Gegensatz zur Schiesspflicht - keine Dispensation möglich sei (BVGer A-20/2016 E.
4.4). Die Voraussetzungen zur Überlassung einer Leihwaffe, zu denen der Schiessnachweis
gehört, dienten vor allem der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit, namentlich der
Verhinderung von Missbrauch, und seien Ausfluss der Sorgfaltspflicht des Bundes als
Eigentümer der Waffe. Die Auflagen sollten Gewähr bieten, dass die Besitzer von
Leihwaffen das Schiessen und die Handhabung der Waffe beherrschen und dies auch unter
Beweis stellen (BVGer A-20/2016 E. 4.4.4).

E. 9.3.2.2
Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass der Schiessnachweis einerseits einen
Zusatzaufwand für den Angehörigen der Armee aufstellen will, mit dem dieser sein
Interesse für das ausserdienstliche Schiesswesen manifestieren muss. Andererseits dient der
Schiessnachweis der Verhinderung von Missbrauch, indem sichergestellt wird, dass der
Angehörige der Armee das Schiessen und die Handhabung der Waffe beherrscht. Die
Sorgfaltspflicht des Bundes, die im Zusammenhang mit der Überlassung von Armeewaffen
besteht und bei deren Verletzung der Bund haftet (vgl. hierzu Urteil des BVGer
A-3025/2017 vom 8. Februar 2019 E. 7.9.4) sowie die allgemein von Waffen potenziell
ausgehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit bedingen ein lückenloses und
zuverlässiges Kontrollsystem. Eine Dispensationsmöglichkeit würde zwangsläufig zu mehr
Unsicherheiten führen, da in diesen Fällen die öffentliche Sicherheit trotzdem gewährleistet
werden müsste. Diese sachlichen Gründe vermögen es zu rechtfertigen, dass der
Schiessnachweis gemäss Art. 29 Abs. 1 Bst. b VPAA ausnahmslos von allen Personen, die
ein Sturmgewehr zu Eigentum übernehmen wollen, verlangt wird und keine
Dispensationsmöglichkeit aus gesundheitlichen (oder anderen) Gründen besteht. Dabei ist
unerheblich, ob eine andere sachgerechte Lösung im Hinblick auf die genannten Zwecke
ebenfalls möglich gewesen wäre. Der diesbezügliche Ermessenspielraum des Bundesrats ist
für das Bundesverwaltungsgericht verbindlich (vgl. E. 9.1). Im Übrigen kann vorliegend
auch keine qualifizierte Ungleichbehandlung ausgemacht werden, deren Auswirkungen als
Herabwürdigung oder Ausgrenzung einzustufen ist. Angesichts der gewichtigen
öffentlichen Interessen am Schiessnachweis besteht weder eine Herabwürdigung noch eine
Ausgrenzung, wenn Angehörige der Armee wegen des fehlenden Schiessnachweises ein
Sturmgewehr 90 auf dem freien Markt - bspw. für eine Sammlertätigkeit - erwerben
müssen, sofern sie die entsprechenden Voraussetzungen für den Waffenerwerb erfüllen
(wobei Letzteres für die Überlassung eines Sturmgewehrs zu Eigentum mit Art. 29 Abs. 1



Bst. c VPAA ohnehin vorausgesetzt wird).

E. 9.3.2.3
Im Ergebnis ergibt die konkrete Normenkontrolle, dass keine indirekte oder mittelbare
Diskriminierung vorliegt und Art. 29 Abs. 1 Bst. b VPAA damit nicht gegen Art. 8 Abs. 2
BV verstösst.

E. 9.3.3
Aus dem Behindertengleichstellungsgesetz kann der Beschwerdeführer keine über Art. 8
Abs. 2 BV hinausgehenden Ansprüche ableiten. Zum einen stellt Art. 8 Abs. 2 BV (und
nicht das Behindertengleichstellungsgesetz) den verfassungsunmittelbaren Abwehranspruch
gegen rechtliche Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung wegen ihrer
Behinderung dar (BGE 139 II 289 E. 2.2.1). Zum anderen ist der vorliegende
Streitgegenstand nicht vom Geltungsbereich des Behindertengleichstellungsgesetzes erfasst
(vgl. Art. 3 BehiG).

E. 9.3.4
Das Gleiche gilt, wenn der Beschwerdeführer eine Verletzung des Diskriminierungsverbots
gemäss Art. 14 EMRK rügt. Auch diesem kann er keine über Art. 8 Abs. 2 BV
hinausgehenden Ansprüche ableiten. Im Übrigen ergibt sich aus dem klaren Wortlaut dieser
Bestimmung und ständiger Praxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
(EGMR), dass Art. 14 EMRK nicht ein allgemeines Diskriminierungsverbot statuiert,
sondern nur in Bezug auf die in der Konvention anerkannten Rechte zum Tragen kommt. Ist
nicht der Schutzbereich eines konkreten Konventionsrechts betroffen, so ist die
Diskriminierungsrüge unzulässig (caractère accessoire; BGE 140 V 385 E. 5.2, 139 I 257 E.
5.3.1, 118 Ia 341 E. 3a und Urteil des EGMR Glor gegen die Schweiz vom 30. April 2009,
13444/04, § 45). Der Beschwerdeführer rügt die Verletzung des Diskriminierungsverbots
lediglich in allgemeiner Weise bzw. in Verbindung mit der Eigentumsgarantie gemäss Art.
26 BV. Letztere ist aber in Art. 1 des ersten Zusatzprotokolls zur EMRK vom 20. März
1952 statuiert, das die Schweiz nicht ratifiziert hat.

E. 9.4
Der Beschwerdeführer macht zudem geltend, der Schiessnachweis sei willkürlich. In
Anbetracht der obigen Ausführungen zum Sinn und Zweck des Schiessnachweises (vgl. E.
9.3.2.2) kann festgehalten werden, dass sich dieser auf ernsthafte Gründe stützt. Damit
handelt es sich keinesfalls um eine "unnötige Formvorschrift" wie dies der
Beschwerdeführer behauptet. Im Gegenteil ist es angesichts der Sorgfaltspflicht des Bundes
und den damit verbundenen Haftungsrisiken sachlich begründet, wenn für die Überlassung
einer Waffe aus dem Bestand der Schweizer Armee über den Waffenerwerbsschein
hinausgehende Anforderungen an die öffentliche Sicherheit gestellt werden. Nach dem
Gesagten ist vorliegend kein Verstoss gegen das Willkürverbot gemäss Art. 9 BV
auszumachen.

E. 9.5
Schliesslich rügt der Beschwerdeführer eine Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips.
Angesichts der gewichtigen öffentlichen Interessen ist davon auszugehen, dass der
Schiessnachweis keinen unangemessenen Aufwand für Angehörige der Armee darstellt, die
beim Ausscheiden aus der Armee ein Sturmgewehr zu Eigentum übernehmen wollen. Dies
gilt umso mehr, als diese Personen auch auf dem freien Markt ein Sturmgewehr 90



erwerben können, falls sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Im Ergebnis
erweist sich Art. 29 Abs. 1 Bst. b VPAA als verhältnismässig.

E. 9.6
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Schiessnachweis gemäss Art. 29
Abs. 1 Bst. b VPAA rechtmässig und verfassungskonform im Sinne der obigen
Erwägungen ist. Somit ist diese Norm im vorliegenden Fall anzuwenden und die
Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als unbegründet.

E. 10
Letztlich ist zu prüfen, ob die Vorinstanz Art. 29 Abs. 1 Bst. b VPAA richtig angewandt
hat.

E. 10.1
Der Beschwerdeführer hat in den Jahren 2018 bis 2020 keines der in Art. 29 Abs. 1 Bst. b
VPAA vorgesehenen vier Schiessen absolviert, obwohl in diesen Jahren die Möglichkeit
zur Teilnahme an acht Schiessen bestand. Selbst im Jahr 2020 war es trotz der
Corona-Pandemie gewährleistet, dass die Schiessen unter Einhaltung der Vorgaben des
Bundesamtes für Gesundheit und mit Schutzkonzept durchgeführt werden konnten. Damit
hatte der Beschwerdeführer ausreichend Gelegenheit, den Schiessnachweis zu erbringen.

E. 10.2
Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe den Schiessnachweis aus gesundheitlichen
Gründen nicht erbringen können. Nach dem Gesagten ist der Schiessnachweis gemäss Art.
29 Abs. 1 Bst. b VPAA ausnahmslos und ohne Dispensationsmöglichkeit zu erfüllen (vgl.
E. 9.3.2.2). Insofern können die Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts im Urteil
A-20/2016, dass die Dispensation bei der Schiesspflicht nicht für den Schiessnachweis bei
Leihwaffen gilt, mutatis mutandis auf den Schiessnachweis in Bezug auf die Überlassung
eines Sturmgewehrs zu Eigentum übertragen werden. Demnach kann der Beschwerdeführer
nichts für den Schiessnachweis ableiten, wenn er geltend macht, dass er in den Jahren 2018
und 2019 von der Schiesspflicht ärztlich dispensiert wurde bzw. nachträglich hätte
dispensiert werden können. Die von ihm angeführten gesundheitlichen Gründe sind für den
Schiessnachweis unerheblich. Das Gleiche gilt für die im vorinstanzlichen Verfahren
vorgebrachten privaten Probleme (Trennung von der Ehefrau).

E. 10.3
Im Übrigen wäre es dem Beschwerdeführer trotz seiner Erkrankung möglich gewesen, den
Schiessnachweis in den Jahren 2018 und 2020 zu erbringen. Im Jahr 2018 liegt keine
ärztliche Dispensation von der Schiesspflicht vor. Wenn der Beschwerdeführer vorbringt, er
hätte nachträglich eine ärztliche Dispensation in diesem Jahr beantragen können, übersieht
er, dass einer solchen zum heutigen Zeitpunkt aufgrund des Zeitablaufs nur eine
eingeschränkte Beweisfunktion zukommen würde (vgl. hierzu Urteil des BVGer
A-6509/2010 vom 22. März 2011 E. 10.2). Im Jahr 2020 war das Erbringen des
Schiessnachweises ebenso für Personen der Corona-Risikogruppen aufgrund des
Schutzkonzeptes objektiv möglich, auch wenn es nachvollziehbar erscheint, dass der
Beschwerdeführer im Hinblick auf seine Erkrankung kein Risiko eingehen wollte. Das
Festhalten am Erfordernis des Schiessnachweises zur Überlassung eines Sturmgewehrs zu
Eigentum erweist sich im vorliegenden Fall als sachgerecht und stellt keinen überspitzten
Formalismus gemäss Art. 29 Abs. 1 BV dar.



E. 10.4
Schliesslich ist der Antrag des Beschwerdeführers, die Voraussetzung von Art. 29 Abs. 1
Bst. b VPAA durch ein gerichtliches Gutachten über seine Schiessfertigkeiten nachweisen
zu dürfen, abzuweisen. Ein solches Gutachten kann den Schiessnachweis nach dem
Gesagten gerade nicht ersetzen. Zum einen hat der Bundesrat im Rahmen seines weiten
Ermessenspielraums und für das Bundesverwaltungsgericht in verbindlicher Weise nur den
Schiessnachweis gesetzlich vorgesehen (vgl. E. 9.1). Zum anderen kann mit dem
beantragten Gutachten das verlangte Interesse für das ausserdienstliche Schiesswesen nicht
nachgewiesen werden. Das Gleiche gilt, wenn der Beschwerdeführer den Schiessnachweis
mit militärischen Sicherheitsüberprüfungen ersetzen will.

E. 10.5
Im Ergebnis erfüllt der Beschwerdeführer den Schiessnachweis nicht und es fehlt ihm an
einer notwendigen Voraussetzung für die Überlassung eines Sturmgewehrs zu Eigentum.
Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet und ist abzuweisen.

E. 11
Es bleibt über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Beschwerdeverfahrens zu
befinden.

E. 11.1
Bei diesem Verfahrensausgang wären die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art.
63 Abs. 1 VwVG; Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Mit
Zwischenverfügung vom 25. November 2020 wurde vorläufig auf die Erhebung des
verzichtet. Nachdem sich die Beschwerde nicht als von vornherein aussichtlos erwiesen hat
und die Mittellosigkeit des Beschwerdeführers nachgewiesen ist, ist ihm die unentgeltliche
Rechtspflege im Sinne von Art. 65 Abs. 1 VwVG zu gewähren. Somit sind keine
Verfahrenskosten zu erheben.

E. 11.2
Der unterliegende Beschwerdeführer hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung
(Art. 64 Abs. 1 VwVG und Art. 7 Abs. 1 VGKE e contrario). Als Bundesbehörde steht eine
solche auch der Vorinstanz nicht zu (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

E. 12
Dieses Urteil kann nicht beim Bundesgericht angefochten werden (Art. 83 Bst. i des
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es tritt daher mit der
Eröffnung in Rechtskraft.
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